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WAS REGELT DIE DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DS-GVO)? 

Beim Datenschutz geht es um den Schutz personenbezogener Daten. Davon sind alle Informationen umfasst, 
die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen, wie Name, Geburtsdatum oder 
IP-Adresse. Der Anwendungsbereich der DS-GVO ist sehr weit gefasst. Es geht um den Schutz dieser Daten 
als Ausfluss des Persönlichkeitsrechts einer jeden Person. 

WAS SIND DIE GRUNDSÄTZE DER DS-GVO? 

Artikel 5 beinhaltet die Grundsätze, die bei einer Verarbeitung personenbezogener Daten zu beachten sind. 

VERBOT MIT ERLAUBNISVORBEHALT 

Da die Verarbeitung personenbezogener Daten in das verfassungsrechtlich geschützte Persönlichkeitsrecht 
eingreift, ist eine Datenverarbeitung grundsätzlich verboten. Nur wenn sie z. B. gesetzlich erlaubt oder auf 
der Einwilligung der betroffenen Person beruht, ist sie erlaubt. 

RECHTMÄßIGKEIT 

Die Verarbeitung ist dann rechtmäßig, wenn sie auf einer entsprechenden Grundlage beruht 
(Rechtsgrundlage, Einwilligung usw.) und der Zweck der Verarbeitung von der Rechtsgrundlage bzw. der 
Einwilligung umfasst ist. 

TRANSPARENZ 

Die betroffene Person muss wissen, wer welche Daten für welchen Zweck verarbeitet. Daher gibt es 
umfangreiche Betroffenheitsrechte (z.B. Informationspflichten, Auskunftsrechte, Recht auf Berichtigung der 
Daten, Widerspruchsrecht) 

ZWECKBINDUNG 

Die Daten dürfen nur für die genannten Zwecke verarbeitet werden. Ausnahmen sind vorgesehen für 
sogenannte kompatible Zwecke, also Zweckänderungen, die aber mit dem ursprünglichen Zweck eng 
zusammenhängen. 

DATENMINIMIERUNG 

Es dürfen nur die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, die für die Zweckerreichung notwendig 
sind. 

RICHTIGKEIT 

Die Daten müssen richtig sein, anderenfalls müssen sie berichtigt oder gelöscht werden. 

SPEICHERBEGRENZUNG 

Die Datensparsamkeit ist hierbei zu beachten, also die Frage, wann Daten nicht mehr benötigt und daher 
gelöscht werden können. Zudem sind alle Möglichkeiten zur Anonymisierung von Daten zu nutzen. 
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INTEGRITÄT UND VERTRAULICHKEIT 

Die DS-GVO verknüpft sehr stark den Datenschutz mit der Technik. Die IT-Verfahren müssen somit schon von 
Anfang an darauf ausgerichtet sein, möglichst wenig personenbezogene Daten verarbeiten zu können 
(privacy by design). 

RECHENSCHAFTSPFLICHT 

Das ist der wichtigste Aspekt der Grundsätze! Die verantwortliche Stelle, Also das Unternehmen oder die 
Institution sind verantwortlich für den Datenschutz und seine Beachtung. Dazu ist ein 
Datenschutzmanagement notwendig – natürlich abhängig von der Größe des Unternehmens, der 
personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden und der Menge und der Qualität der Daten. Zumindest 
muss aber auch in kleineren Unternehmen ein Mindestmaß an Dokumentation vorhanden sein, um die 
Einhaltung des Datenschutzes nachweisen zu können. Denn die Verletzung der Datenschutzpflichten zieht 
empfindliche Bußgelder nach sich. Bis zu 20 Mio. EUR oder 4 % des weltweiten Umsatzes können von den 
Aufsichtsbehörden verhängt werden. 
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